Dossier Gesundheit März 2005

(Der Abdruck der Beiträge und allfälliger Infographiken ist unter Quellenangabe honorarfrei).
Patente: Unterstützung für Forschung an den Universitäten

Noch vor wenigen Jahren herrschte Skepsis gegenüber Verbindungen zwischen Universitäten und Unternehmen. Diese ist heute weitgehend verschwunden. Die Hochschulen erschliessen sich so neue Geldquellen. Immer öfter werden zudem Forscherinnen und Forscher selber unternehmerisch tätig und gründen eigene Firmen. 

DG. Der Zürcher Universitätsprofessor Charles Weissmann sorgte für einigen Wirbel in der Forschungslandschaft, als er 1978 mit einer Gruppe mehrheitlich europäischer Molekularbiologen die Gentechfirma Biogen gründete. Ein solcher Schritt war für Biologen damals unüblich, doch Weissmann konnte von Anfang an auf die Unterstützung der Universität Zürich und der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich zählen. 1979 schaffte es seine Arbeitsgruppe als erste, das Gen für alpha-Interferon zu isolieren und in Bakterien zur Expression zu bringen. Damit war es möglich, diesen natürlichen, zellulären Abwehrstoff in beliebig grossen Mengen herzustellen. Das Verfahren wurde umgehend zur Patentierung angemeldet und alpha-Interferon erwies sich als wirksam bei der Behandlung von viraler Hepatitis und einigen Arten von Krebs. 

Doch schon bald wurden auch kritische Stimmen laut, die sich auf Weissmanns gleichzeitige Tätigkeit als Hochschullehrer und Teilhaber einer Biotechnologiefirma bezogen. Nach und nach verstummten aber die Diskussionen und zahlreiche der ehemals kritischen Kollegen suchten ebenfalls die Zusammenarbeit mit Biotechnologiefirmen. Heute gelten Entwicklung und Kommerzialisierung von alpha-Interferon als wegweisendes Beispiel für die Kooperation von Universität und Privatwirtschaft. Auch bezüglich Lizenzeinnahmen dürfte es das bis anhin lohnendste Beispiel sein. Schätzungsweise 50 Millionen Franken hat das Patent bisher abgeworfen. 

Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft

Der Schritt vom Forschungsergebnis zum verwertbaren Produkt, «Wissens- und Technologietransfer» genannt, wurde im letzten Jahrzehnt auch an den Universitäten immer wichtiger. Gemeinsam mit der Universität Bern hat die Universität Zürich deshalb 1999 «unitectra» gegründet. «Wir unterstützen Universitätsangehörige bei Kooperationen mit Wirtschaftspartnern, zum Beispiel durch Aushandeln der entsprechenden Forschungsverträge, und wir helfen ihnen beim Schutz des geistigen Eigentums durch Patentanmeldungen. Ferner unterstützen wir sie auch bei der wirtschaftlichen Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in Kooperation mit bestehenden Firmen oder stehen ihnen bei der Gründung von so genannten Spin-off-Firmen zur Seite», erklärt Herbert Reutimann, Geschäftsführer von unitectra. 

«Dabei steht nicht das Geld im Vordergrund, sondern der Leitgedanke, dass die mit Steuergeldern finanzierten Universitäten der Gesellschaft verpflichtet sind.» 

Aber selbst vielversprechende Forschungsergebnisse sind häufig noch weit von einer kommerziellen Nutzung entfernt und erfordern zunächst hohe Investitionen. Damit ein Industriepartner eine Zusammenarbeit eingeht müssen deshalb solche Ergebnisse Aussichten haben, in eine patentierbare Erfindung zu münden. 

Mit einem Patent lässt sich eine Erfindung während maximal 20 Jahren vor der kommerziellen Nutzung durch Dritte schützen. Seit der Gründung von unitectra wurden rund 150 Patente eingereicht. Ob sich daraus ähnlich erfolgreiche Produkte wie das alpha-Interferon entwickeln lassen, wird die Zukunft zeigen. 

Der Universität Zürich erschliessen sich aus der Zusammenarbeit dringend benötigte neue Geldquellen. So flossen im Jahr 2003 über 23 Millionen Franken an Forschungsmitteln aus der Privatwirtschaft an die Universität und die Lizenzeinnahmen betrugen über 10 Millionen Franken. Zudem entstanden acht neue Spin-off-Firmen, also Unternehmen, die durch Universitätsangehörige gegründet wurden.

Mit klaren Regeln Interessenskonflikte vermeiden

Da die Privatwirtschaft und die Hochschulforschung nach unterschiedlichen Regeln funktionieren, ist es wichtig, Rechte und Pflichten der beteiligten Partner in einem Vertrag klar festzulegen. Hochschulforscher und -forscherinnen wollen publizieren und denken in Zeiträumen von fünf bis zehn Jahren. Demgegenüber legen privatwirtschaftliche Unternehmen grossen Wert auf den Schutz des geistigen Eigentums und denken in Jahres- oder Quartalsperioden. Klare Regelungen verhindern, dass es zu unnötigen Konflikten zwischen diesen zwei unterschiedlichen Welten kommt. «Wichtig ist in jedem Fall, dass Forschungs- und Publikationsfreiheit nicht tangiert werden. Publikationen können durchaus für kurze Zeit hinausgezögert werden, wenn es gilt, interessante Resultate zunächst patentrechtlich abzusichern. Keinesfalls kann aber ein Veto-Recht eines Industriepartners gegen eine Publikation akzeptiert werden», sagt Reutimann. 

«Insbesondere bei klinischen Studien ist darauf zu achten, dass die Forschenden auch negative Resultate veröffentlichen dürfen. Ebenfalls muss im Vertrag klar festgelegt werden, dass das geistige Eigentum an den Ergebnissen der Universität und damit allfällige Patente ebenfalls der Universität gehören.» Herbert Reutimann ist überzeugt, dass Unabhängigkeit und Forschungsfreiheit der Hochschulen gewährleistet bleiben, wenn man die Verträge richtig abschliesst. Ein Nachteil ist der Hochschulforschung aus der kommerziellen Nutzung aber sicher entstanden: Der administrative Aufwand ist gewaltig gestiegen und auch einfache Dinge wie der Austausch von Forschungsmaterial laufen oft nur noch nach Abschluss seitenlanger Verträge. 
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